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Zur Frage, wann der Versicherungsschutz nach der Fahrtunterbrechung des mit öffentli-
chen Verkehrsmittel zurückgelegten Heimweges von der Arbeit und einer anschließenden 
eigenwirtschaftlichen Unterbrechung (hier Rezeptausstellung beim Arzt) wiederauflebt. 
 
§ 8 Abs. 2 Nr. 1 SGB VII 
 
Urteil des LSG Sachsen vom 04.03.2020 – L 6 U 13/18 – 
Bestätigung des Urteils des SG Leipzig vom 13.12.2017 – S 15 U 72/16 
Vom Ausgang des Revisionsverfahrens beim BSG – B 2 U 16/20 R - wird berichtet 
 

Die Beteiligten streiten um die Anerkennung eines Ereignisses vom 11.11.2015 als Wegeun-
fall. 
Der 1958 geborene Kläger machte sich am 11.11.2015 nach Arbeitsende auf den Heimweg. 
Dazu ging er wie üblich zum Hauptbahnhof, um mit der Straßenbahn nach Hause zu fahren. 
Am Unfalltag stieg er jedoch früher aus, um sich in der Arztpraxis Dr. W ein Rezept ausstellen 
zu lassen. Nach 15 Minuten verließ er die Arztpraxis und wollte nicht zurück zur Ausstiegs-
haltestelle, sondern parallel zu den Straßenbahnschienen zur nächsten Haltestelle gehen, 
um dann mit der nächsten Straßenbahn weiter nach Hause zu fahren. Unmittelbar nach Verlas-
sen der Arztpraxis wurde er auf der Fahrbahn von einem Pkw angefahren und schwer ver-
letzt. Der beklagte UV-Träger lehnte die Anerkennung eines Wegeunfalls ab. Der hiergegen 
eingelegte Widerspruch blieb erfolglos. Das SG hingegen gab der Klage statt. 
Das LSG erachtet die Berufung der Beklagten als unbegründet. Der Kläger habe einen 
Anspruch auf Anerkennung des Ereignisses vom 11.11.2015 als Arbeitsunfall, da er sich 
zum Unfallzeitpunkt auf einem versicherten Weg befunden habe. Notwendig für die Feststel-
lung des Versicherungsschutzes sei ein sachlicher Zusammenhang des unfallbringenden Weges 
mit der eigentlich versicherten Tätigkeit. Wie das BSG seit seiner Entscheidung vom 09.12.2003 
– B 2 U 23/03 R – [HVBG-Info 02/2004, S.101] in ständiger Rechtsprechung betont habe, sei 
maßgebend für die Beurteilung, ob eine konkrete Verrichtung der grundsätzlich versicher-
ten Fortbewegung dient, die Handlungstendenz des Versicherten (zuletzt BSG Urteil vom 
04.07.2013 – B 2 U 3/13 R – [UVR 14/2013, S. 902]). Unter Heranziehung dieser Grundsätze 
habe sich der Kläger ursprünglich auf einem versicherten Weg befunden. Es spiele keine 
Rolle, dass er am Unfalltag die Straßenbahnlinie 10 benutzt habe, um an der Arztpraxis aus-
zusteigen, auch wenn dies eine ca. 4 Minuten längere Fahrzeit als mit der Linie 16 bedeutete. 
Beide Linien seien geeignet seinen Heimweg zurückzulegen (wird ausgeführt, s. Rz. 51). Der 
Kläger habe zum Unfallzeitpunkt - nach der privaten, nicht geringfügigen Unterbrechung 
(Arztbesuch von 15 Minuten) - den versicherten Heimweg auch bereits wieder aufgenom-
men.  
Zu differenzieren sei vorliegend zwischen Fahrten mit individuell betriebenen Fahrzeugen 
einerseits und Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln bzw. zu Fuß zurückgelegten We-
gen andererseits. Bei individuell betriebenen Fahrzeugen, in der Regel Pkws, sei die Hand-
lungstendenz des Versicherten sowohl bei Beginn als auch beim Ende einer privaten Unterbre-
chung entsprechend objektiv beobachtbar respektive nachvollziehbar; so zum Beispiel durch Ab-
bremsen, Abbiegen (Beginn) oder durch die Rückkehr zum Pkw, Einsteigen, Losfahren (Ende) 
(vgl. Urteil des BSG vom 31.08.2017 – B 2 U 1/16 R – [UVR 02/2018, S. 76]). Das sei bei der 
Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel und bei Fußgängern anders. Hier gelte, dass der 
Versicherungsschutz unter Heranziehung des Aspekts der gemischten Motivationslage 
nicht bereits mit dem Aussteigen aus dem Verkehrsmittel ende, sondern erst mit der Auf-
nahme der privatwirtschaftlichen Verrichtung, objektivierbar durch Verlassen des öffent-
lichen Verkehrsraums oder dem Verlassen des direkten Weges (s. Rz. 55). Das bedeute für 
das Ende einer privaten Unterbrechung, dass hier im Gegensatz zur Fortbewegung mit einem 
Pkw nicht zu diesem zurückgekehrt werden müsse; vielmehr sei es einem Fußgänger oder 
einem Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel möglich, den versicherten Weg nach Beendigung 
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einer privaten Verrichtung unmittelbar fortzusetzen. Voraussetzung sei, dass der benutzte 
Weg dem (ursprünglich) versicherten direkten Weg entspricht und die Handlungstendenz auf 
Fortbewegung gerichtet ist (s. Rz. 56). Dem stehe nicht entgegen, dass im vorliegenden Fall 
zwischen zwei verschiedenen Fortbewegungsmitteln gewechselt wird; die Wahl des Ver-
kehrsmittels stehe dem Versicherten frei, wobei auch die Kombination mehrerer Verkehrsmittel 
möglich sei (s. Rz. 57). Mit Verlassen des Gebäudes, in dem sich die Praxis seines Arztes 
befindet, und Betreten des öffentlichen Verkehrsraums, habe der Kläger objektiv erkenn-
bar die privatnützige Verrichtung beendet. Mit dem Zurücklegen des Weges zwischen der 
Arztpraxis und der Straßenbahnhaltestelle habe nach außen erkennbar eine Fortbewegung statt-
gefunden, die in ihrer konkreten Art auch die versicherungsbezogene Handlungstendenz (Zu-
rücklegen des Heimweges) erkennen ließ. Selbst wenn in der Art der Fortbewegung (Fußgänger 
statt Straßenbahnnutzer) ein durch eine private Verrichtung (Arztbesuch) veranlasster Umstand 
erkennbar werde, sei der konkreten Verrichtung (Fortbewegung auf dem direkten Weg) die auf 
eine versicherte Verrichtung bezogene Handlungstendenz (Zurücklegen des Heimweges) zu-
mindest im Sinne einer Verrichtung mit gemischter Motivationslage beobachtbar (s. Rz. 
60). (R.R.) 
Hinweis: Siehe zu diesem Urteil auch die Entscheidungsbesprechung von Laurenz Mühlheims 
in [DGUV Forum 03/2020, S. 29]. 

 
Das Landessozialgericht Sachsen hat mit Urteil vom 04.03.2020 – L 6 U 13/18 – 
wie folgt entschieden: 
 

https://forum.dguv.de/ausgabe/3-2020/artikel/next-tram-stop
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